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Aecis - und Zoll - Ordnungen ,
als

B e y l a g e
zu Nro . 66 .

des Großherzogl . Badischen Anzeige - Blatts
für den See / Dona» / Wiesen - und Dreisam - Kreis . 1813.

( Das Benehmen der Gränzzoller bcy Einführung von Waaren , welche innlandischen Halt »
delöleuken gehören , betreffend . )

K . D . Nr . 10907 . Das Grvßhcrzvgliche Ministerium der Finanzen Steuerdepartemeük
hat auf oie dort eingekommene zuvcrläßige Anzeige , daß mehrere innländische Haudelöleukd
Waaren , die entweder ihr . r geringen Quantität , oder iyrer Qualirät nach an der Gräntz »
Eingangsstation als zum Innern Detailhandel bestimmte Waaren , präfummiret werden müf »
fen , alö Transitgut deklariren lassen , und hie und da erst an den Lagerhäusern , wo sol¬
che nicdergelegt werden , die eigentliche Bestimwung alö Confummogur nacherklären , mit¬
telst Erlasses vom iztcn l . M . Nr . 2777 . verordnet : daß , da noch nicht überall wohlfor «
mitte Lagerhäuser sind , und die Aussicht , daß dergleichen Waaien an ordentlichen Lagerhäu¬
sern niedrrgelegt werden , noch nicht sichernd genug ist , folglich sehr viele Unterschüsse bey
diesem Benehmen der Handelsleute zu befahren find , im vorkommenden Falle , wenn näm¬
lich sich dergleichen , nur «IS Dansil verzoll »« Waaren dey einem Handelsmann einschleichen ,
ohne dag der Consummvzoll davon am gehörigen Ort und Zeit nachdezahlr wird , der ve-
fraudirende Handelsmann des SpeditionSrechteS ein für allemal verlustig erkläret werden solle.

Welches andurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung öffentlich bekannt ge¬
macht wird .

Freyburg den 20 . July 181Z .
Großherzoglich Badisches Direktorium deS DreifamkreifeS .

von Roggenbach . Güllmann .

( Die Aufmerksamkeit der Zoller und Acciser auf die Qraliiät der eingeführt werdende «
Branntweine dttxeffnid . )

A . D . Nr - 11829 . Da sick nach anher geschehener Eröffnuimde « Großherzval . Hoch «
preißlichen Finanzministeriums Steuerdepartement vom 24 »« , v . M . kürzlich im Murgkreise
bcy einem Zollbezuge von eingrgangenem Branntwein wegen einer falsch . » Deklaration An¬
stände ergeben,haben ; so wird , da jede - EingangSgut bcy der Abladung eontrollirt werden
muß . dem JollaufstchlS . Personale diese « Kreise « , insbesondere aber den Accisoren und resp .
Zollern in Folge hoher Weisung andurch Nachdruck,am empfohlen , besondere genaue Auf .
merksamkeit aus die Qualität der eingeführt werdenden Branntweine zu richten .

Freyburg den 6 . August i8lZ . . . . Ä „
Großherzoglich Badische « Direktorium de » Dreisamkreise «.*

von Roggenbach . Güllman».
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( Di « Accisentrichkung des von den Rheinschiffern und ihren Schiffsknechten auf dem Rhein
selbst konsummirt werdenden Weines betreffend . )

K . D . Nr . 11830 . Durch Rescript des Grvßherzogl . Hochpreißlichen Finanzministerii
Steuerdepartement vom rgten v . M . Nr . 2Y28 . , die Accisentrichkung des von den Rhein «
fchiffern und ihren Schiffsknechten auf dem Rhein selbst konsummirl werdenden Weines belref «
send , wird verordnet , dafi die Sch -ffer von allem Wein , mithin auch von demjenigen , den
fie und ihre Knechte auf den Rhein selbst konsummiren ^ ben AuSganszvll , von dem letztem
jedoch keine Beeise zu bezahlen ' chuldig seyen , da die Cvnsumrion eines Jnnländers außer
Landes nicht besteuert werden könne .

ES wird daher diese hohe Verordnung dem Zoll » und Accisaufsichts « Personale , insbe »
sondere aber den betreffenden Acciloren und Zollern dieses Kreises zur Wissenschaft und ihrem
Benehmen in voikommenden Fällen bekannt gemacht .

Freyburg den 6 . August r 8 ' 3
Großherzoglich Badisches Direktorium des DreisamkreiseS »

von Roggenbach . GLllmarm.
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